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Aus dem Grundsätzlichen ergeben sich die spezifischen Aspekte, welche für
die einzelnen potentiellen Träger resultieren."
Unter diesem Gesichtspunkt ist die Wünschbarkeit einer Umbenennung
fraglicher Art."
In einem Staat wie dem unsrigen, in welchem dem Staatsbürger im Frieden
die mitgestaltende Verantwortung für das Land übertragen ist und im Krieg
die Fortsetzung seiner Bürgerpflichten mit andern Mitteln, sei es als Wehrmann,

als Zivilschutzangehörigem oder als durch die Verhältnisse mit zusätzlichen

Aufgaben Belastetem, abgefordert wird, ist jeder an seinem Platz in
dieselbe Verantwortung gestellt, aus welcher die aktive Ablehnung und Widerlegung

der Infragestellung des Wertbefundenen im Rahmen seiner Mittel und
Möglichkeiten vonnöten ist."
Dementsprechend können sich die Probleme einigermaßen differenziert
präsentieren."

Die Situierung der Abwehr gegen subversive Angriffe und Manifestationen
des psychologischen Krieges setzt die Kenntnis der Totalität des Krieges
voraus."

in den Rang eines Wertes zu erheben, den man nicht erst dann
entdeckt oder sich auf ihn besinnt (so;!), wenn er in Frage gestellt ist."

nationale Kohärenz defensive Betrachtungsweise Kompatibilität
eine tatsächliche Feststellung ."

Tatsächlich, da wäre ein Wiederholungskurs fällig! Oder eher ein
Einführungskurs?

Lieber Leser!

Sprechkurs in Zürich

Vom 31. Oktober bis 5. Dezember 1967 (an sechs Dienstagabenden, je 20.15
bis 21.45 Uhr) wiederholt der Zürcher Sprachverein einen Sprechkurs unter
der hervorragenden Leitung von Hans-Martin Hüppi. Kursgeld 30 bis 40

Fianken, je nach Teilnehmerzahl. Nähere Auskünfte und Anmeldebogen sind
erhältlich beim Obmann des Zürcher Sprachvereins, Dr. Kurt Meyer,
Bauherrenstraße 54, 8049 Zürich, Telefon (051) 56 82 46.

Wer arbeitet mit?

Die moderne Zeit stellt uns vor immer neue Fragen und Aufgaben. So wächst
auch die Arbeit des Sprachvereins. Man sollte da etwas unternehmen, man
sollte unbedingt... Der Sprachverein sollte-... So tönt es immer wieder
auch aus den Reihen unserer Mitglieder.
Wer ist das: der Sprachverein? Wenn's ums Mitreden geht, sind es

selbstverständlich alle 960 (und ungrad) Mitglieder; die Arbeil aber liegt allein
auf 4 oder 5 Ausschußmitgliedern, die (unterstützt durch zwei, drei treue

Helfer) nicht nur die Vereinsarbeit planen, erörtern und lenken, sondern sie

auch eigenhändig ausführen, bis zum Tippen und Briefmarkenaufkleben. In
ihrer Freizeit, ehrenamtlich. Und mit Freude solange die Belastung nicht
zu groß wird, ihnen die Arbeit nieht über den Kopf wächst.
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Wie lange läßt sich das so noch weiterführen? Schon hat wieder ein Ausschußmitglied

den Rücktritt erklärt; zwei weitere müssen ihm folgen, wenn man
sie nicht wesentlich entlastet. Witr brauchen Hilfe!
Wer von unsern Mitgliedern im ganzen Land, Damen und Herren, ist bereit,
mitzuarbeiten mit uns zusammen oder als unser Nachfolger? Es gibt da

viele Möglichkeiten: von der Übernahme von Schreib- oder Versandarbeiten
bis zum Antritt eines bestimmten Amtes innerhalb des Vorstandes oder außerhalb

(sogenannte Sachbearbeiter; wir suchen einen Werbewart!).
Wer meldet sich (zunächst für beide Seiten unverbindlich) Zuschriften

bitte an den Obmann, Prof. Dr. Linus Spuler, Salach 3, 6045 Meggen.

Geschäftsführender Ausschuß des

Deutschschweizerischen Sprachvereins

Zehn Minuten Sprachkunde

Knacknüssc

Wieder ist uns allerhand ins Haus geflogen, bei dem der Rotstift zuckte. Wir
unterbreiten es unsern Lesern, die gern Sprachdetektiv spielen. Fragen Sie:

Was ist falsch oder schlecht? Warum ist es nicht gut? Wie machen wir's
besser?
Und dann vergleichen Sie Ihre Antworten mit denen auf Seite 160.

1. Keiner darf sich ein großer Fußballer nennen, der auf dem Wembley-
rasen nicht wenigstens einmal seine Kunst zeigte.

2. Die äußerst günstigen Preise, die neuzeitliche Gestaltung und den Vorteil,
bei Bedarf sofort die geeignete Kondolenzkarte im Hause zu haben

davon sollten auch Sic profitieren.
3. Sollten Sie auf die Erneuerung Ihres Abonnements verzichten, so wären

wir Ihnen für eine Benachrichtigung bis 1. Juli 1967 sehr dankbar, da

auf unserer Warteliste zahlreiche Reflektanden eingetragen sind.
4. H. (Baselstadt) begründet folgende Interpellation: Dem Eidgenössischen

Luftamt sind im Verlaufe der zweiten Hälfte 1966 von verschiedenen

Angestellten der Globe Air AG, die seither ausgetreten sind, erhebliche Klagen

über sich hintendrein als richtig erweisende Mißstände bekanntgegeben
worden. [Usw.]"

Wort und Antwort

Sehr geehrte Herr und Frau Meier (zu Heft 2, Seite 63)

Zwei Leser weisen uns darauf hin, Professor August Steiger habe seinerzeit
diese Anredeform, die wir eindeutig falsch nannten, für zulässig erklärt. Und
einer schickt uns sogar den Beweis dafür, schwarz auf weiß. Steiger hat
die Frage dann auch im Briefkasten des Sprachspiegels" (9. Jahrgang, 1953,
Seite 63) behandelt. Er sagt dort:
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